
Auf der nördlichen Seite der Robert-Koch-Straße wurden vor einiger Zeit Schilder aufgestellt, die das 
Parken außerhalb der baulich angelegten Parkbuchten mittels Verkehrszeichen 283 (absolutes 
Halteverbot) eindeutig unterbinden. Auf der südlichen Straßenseite fehlt diese Klarstellung jedoch. 
Gerade hier ist das Parken außerhalb der Parkbuchten jedoch besonders verbreitet (siehe Bild 1).

Die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost hatte bereits mit Beschluss vom 08.12.2020 auf die dargestellte 
Problematik hingewiesen und um Abhilfe gebeten. Da diesem Beschluss bislang nicht entsprochen 
wurde, soll er nunmehr mit umso größerem Nachdruck und einer redaktionell überarbeiteten 
Begründung nochmals vorgebracht werden. Dabei wurde insbesondere die Bezeichnung „Parken in 
zweiter Reihe“, die offensichtlich zu Missverständnissen seitens der Verwaltung geführt hatte, durch die 
Bezeichnung „Parken außerhalb der baulich angelegten Parkbuchten“ ersetzt

Bild 1: Robert-Koch-Straße (Blickrichtung Westen) mit Plateauaufpflasterungen, unvollständigen 
Fahrradpiktogrammen und außerhalb der Park
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